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Titel: 
Einrichtung einer Findungskommission für die Besetzung der Beigeordnetenstellen 
 

Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Einrichtung einer Findungskommission zur 

Vorbereitung der Wahl der Beigeordneten. 
  

2. Mitglieder der Findungskommission sind die Mitglieder des Haupt- und 

Personalausschusses wie folgt:  

Oberbürgermeister Dr. Robert Reck 

Fraktion CDU: Eiko Adamek, Florian Kellner 

Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum-Bürgerliste: Guido Fackiner,  

Silvia Koschig 

Fraktion AFD: Andreas Mrosek 

Fraktion DIE LINKE: Ralf Schönemann 

Fraktion SPD: Michael Fricke 

Fraktion PRO Dessau-Roßlau: Thomas Picek 

Fraktion Frei Fraktion Dessau-Roßlau: Hans-Peter Dreibrodt 

oder ein vom jeweiligen Mitglied benannter Vertreter. 

Die Findungskommission wird vom Oberbürgermeister geleitet.  

Die Mitglieder der Findungskommission haben sicherzustellen, dass sie 

sämtliche Termine wahrnehmen können 
 

3. Für die Sitzungen der Findungskommission gilt nicht das vom Stadtrat 

beschlossene Hygienekonzept. 
 

4. Für die Sitzungen der Findungskommission gilt nicht die Geschäftsordnung 

des Stadtrates und seiner Ausschüsse. 
 

5. Jeder Stadtrat ist berechtigt, an den Sitzungen der Findungskommission 

teilzunehmen.  
 

6. Aufgabe der Findungskommission ist es, eine Liste mit den Bewerbern zu 

erstellen, welche die persönlichen und fachlichen Anforderungen der 

jeweiligen Stellenausschreibungen erfüllen. Darüber hinaus wird die 

Findungskommission aus diesen Bewerbern Empfehlungen für den Stadtrat 

erarbeiten. Die Findungskommission darf Vorstellungsgespräche mit den 

Bewerbern führen. 
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Gesetzliche Grundlagen:  

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:  

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  

Hinweise zur Veröffentlichung:  

 
Relevanz mit Leitbild 
 

Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  

Kultur, Freizeit und Sport [  ]  

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  

Handel und Versorgung [  ]  

Landschaft und Umwelt [  ]  

Soziales Miteinander [  ]  

Vorlage ist nicht leitbildrelevant [x] 

 
 
Steuerrelevanz 
 
Bedeutung  Bemerkung 

Vorlage ist steuerrelevant [  ]  

Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

Vorlage ist nicht steuerrelevant [x] 

 
 
 

 
 

Begründung: siehe Anlage 1 
 
 

 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Dr. Robert Reck 
Oberbürgermeister 
 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 09.03.2022 
 
 
 
 
Frank Rumpf 
Stadtratsvorsitzender 
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Anlage 1: 
Die Wahl der Beigeordneten ist in § 69 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) geregelt. Auf die Vorschriften zur Wahl des 
Hauptverwaltungsbeamten wird verwiesen.  
Die Beigeordneten werden im Benehmen mit dem Hauptverwaltungsbeamten von 
der Vertretung gewählt.  
 
Der Stadtrat hat die Anforderungsprofile durch Beschluss vom 08.12.2021, dem die 
Entwürfe der Stellenausschreibungen beigefügt waren, festgelegt.  
 
Die Stellenausschreibungen erfolgten zum 31.01.2022.  
 
Bewerbungen liegen für die einzelnen Beigeordnetenstellen wie folgt vor:  
 
Beigeordnete/r für Digitalisierung und moderne Verwaltung:  11 
Beigeordnete/r für Bauen und Stadtgrün:    10 
Beigeordnete/r für Soziales, Bildung, Jugend und Senioren:  12 
Beigeordnete/r für Bürgerdienste, Umwelt und Sicherheit:   7 
 
Das weitere Verfahren nach dem Ende der Bewerbungsfrist bis zur Wahl ist im 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt nicht im Einzelnen 
geregelt.  
 
Die Vertretung kann jedoch eine Findungskommission für die Prüfung der 
eingegangenen Bewerbungen einsetzen. Im Ergebnis erhält der Stadtrat 
Informationen über  
 

1. die Auswahlgrundlagen 

2. wesentliche Ergebnisse eventuell geführter Vorstellungsgespräche 

3. Besetzungsvorschläge unter Berücksichtigung der Darstellung der 

persönlichen und fachlichen Eignung gegenüber den anderen Mitbewerbern in 

Form einer Gegenüberstellung  

 
Das in der Sitzung des Stadtrates vom 08.12.2022 beschlossene Hygienekonzept 
(FV/014/2021/CDU) gilt für die Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Die 
Findungskommission soll diesem Hygienekonzept nicht unterfallen. Vielmehr soll die 
Findungskommission frei entscheiden können, wann und in welcher Form sie unter 
Einhaltung der allmeinen Hygieneregeln tagt. Darüber hinaus soll der 
Findungskommission eigenständig entscheiden können, ob sie 
Vorstellungsgespräche mit Bewerbern führt und ob diese per Videokonferenz oder in 
Präsenz durchgeführt werden.  
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